
 

Anhang 22: 
 
Studienplan für das Bachelorstudienfach Soziologie 
 
Studienbeginn (§9) 
Der Studienbeginn ist im Herbst- wie im Frühjahrsemester möglich. 
 
Studienaufbau und -struktur  
Bestehen des Studienfachs, KP Module Erlaubte  

Lehrveranstaltungs-
formen 

35 KP, davon 
- 13 KP aus „Soziologische Theorie“, 

wovon 
- 6 KP aus Einführungskurs 
- je 2 KP aus Vorlesung „Soziologi-

sche Theorie“ und „Geschichte und 
Theorien der Soziologie“ 

- 3 KP aus Proseminar oder Seminar 
- 14 KP aus „Politik, Entwicklung und 

soziale Ungleichheit“ und „Wirtschaft, 
Wissen und Kultur“, wovon  
- 3 KP aus jedem Modul 
- 8 KP aus den beiden Modulen nach 

Wahl 
- 3 KP aus Proseminararbeit und 5 KP 

aus Seminararbeit, wovon 
- eine Arbeit in „Soziologische Theo-

rie“ und eine Arbeit in „Politik, Ent-
wicklung und soziale Ungleichheit“ 
oder „Wirtschaft, Wissen und Kul-
tur“ 
 

Soziologische Theorie BA Einführungskurs, 
Vorlesung, 
Proseminar, 
Seminar 
 

Politik, Entwicklung und soziale 
Ungleichheit 

Alle gem. § 11 Abs. 3 
 

Wirtschaft, Wissen und Kultur Alle gem. § 11 Abs. 3 
 

12 KP, davon 
- je 3 KP aus Vorlesung mit Kolloqui-

um „Empirische Sozialforschung und 
Methodologie I“, „Empirische Sozial-
forschung und Methodologie II“ und 
„Quantitative Methoden“ 

- 3 KP aus Lehrveranstaltung(en) nach 
Wahl 
 

Qualitative und Quantitative  
Methoden und Methodologie 

Alle gem. § 11 Abs. 3 

13 KP, davon 
- 6 KP aus Seminar 
- 5 KP aus Seminararbeit  
- 2 KP aus Praktikum 

 

Einführung in die Forschung Seminar, 
Praktikum 

10 KP aus 
- Lehrveranstaltung(en) aus dem 

Lehrangebot des Bachelorstudien-
fachs Soziologie nach Wahl 
 

 Alle gem. § 11 Abs. 3 

5 KP Bachelorprüfung  
75 KP Bachelorstudienfach  
 
 
 
 
 



 

Bachelorprüfung 
Für die Bachelorprüfung stehen die folgenden fünf Themenbereiche zur Auswahl: Allgemeine Sozio-
logie, Geschichte der Soziologie, Methoden der empirischen Sozialforschung, Soziologische Theo-
rien, Spezielle Soziologien. Entweder es wird je ein Thema aus drei Themenbereichen vereinbart, 
wovon eine Prüfungsfrage pro Thema gestellt wird und eine Prüfungsfrage zu bearbeiten ist. Oder es 
werden zwei entsprechend umfangreiche Themen mit Literaturliste aus einem Themenbereich verein-
bart, wovon zwei Prüfungsfragen gestellt werden und eine Prüfungsfrage zu bearbeiten ist.  
 
Zuständige Unterrichtskommission 
Gesellschaftswissenschaften 
 
Wirksamkeit 
Dieser Studienplan wird am 1. August 2013 wirksam. Er gilt für Studierende, die das Bachelorstudien-
fach Soziologie am 1. August 2013 oder später beginnen. 
 
 
Erlass vom 20. Dezember 2012, Genehmigung UR 24. Januar 2013. 
 


